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AUSZUG AUS DEM ABSCHIED [DER GEMEINEIDG. TAGSATZUNG ZU BADEN]
EA VI 1, 715 d3 Punkte 2- 5

[1 - ] Antwort der Gesandten der XIII Orte sowie derjenigen von
Stadt und Abtei St . Gallen auf die Vorschläge des [ franz . ]
Residenten [François ] Mouslier : s . EA VI 13 715 d3 Punkt 2 [Die
eidg . Orte weigern sich 3 sich von Frankreich verbieten zu lassen 3 mit

andern Mächten Defensivtraktate einzugehen . ]

[Zusätzlich dazu ] : Eine solche Forderung verletze die Sou¬
veränität der eidg . Orte.

[2 . ] Antwort der Gesandten der XIII Orte sowie derjenigen von
Stadt und Abtei St . Gallen auf die "Proposition" des Gesandten
der [Freigrafschaft ] Burgund, Jean [ -Gérard - Joseph ] de Watte-
ville : "Weilen die Frey graffschafft Burgundt von angrentzer Nachbakr-
schafft wegen bey der Erbeinung mit Keyser Maximilian und lobl . Eydt-

gnoschafft in A° 1511 sünderbahr beobachtet 3 Jnn Ewigen friden [ 1516]
undt dem Pundt mit der Cron Franckhreich auch Vorbehalten undt durch

. . . underschideliche Neutr alite ts tract at en das gmein Eydtgn . darbey



Versierende Interesse Eyfferig Considerirt worden 3 hat man sich . . .

Einhellig Entschlossen gegen . . . Burgundt die angedeüte Ewige Erbver¬
ein . . . zebeobachten . "

[3 . ] Antwort der Orte auf die Vorschläge des kaiserlichen Ge¬

sandten [Hans Dietrich von Schönau ] : s . EA VI 13 715 d3 Punkt 4

[Erklärung der 0rte 3 einem erneuten Miteinschluss der Waldstädte in

die Erbeinung zuzustimmen . ]

[4 . ] Was man 1647 zu Wil [Wiler Defensionale ] zum Schutze der

Eidgenossenschaft beschlossen und 1664 in Baden erneut be¬

kräftigt habe , solle nun aus Sicherheitsgründen realisiert

werden : Alle Orte seien aufzufordern , ihren "dreyfachen uszug

an Mannschafft 3 Munition undt stuckhen"  in Bereitschaft zu halten,

die Kriegsräte zu erwählen und deren Namen unverzüglich

[dem Vorort ] Zürich mitzuteilen , damit dieses alsdann die

Kriegsräte aller Orte zusammenrufen könne , um das weitere

Vorgehen zu besprechen . Im weitern sei zu überlegen , ob die

Eidgenossenschaft nicht zum Schutze ihrer selbst alle an¬

grenzenden Orte , wie die Freigrafschaft Burgund , Genf , die
Waldstädte und die Stadt Konstanz , in seinen Schutz nehmen

und diesen , sollten sie angegriffen werden , tätliche Hilfe
zukommen lassen sollte . Darüber sollte man sich bei näch¬

ster Gelegenheit äussern.
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